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4.2.2 Ampelbogen zur Gefährdungseinschätzung 
bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

3-5 Jahre 
 
Dieser Bogen dient der Gefährdungseinschätzung bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Er 
soll Ihnen helfen, Ihre Wahrnehmung zu schärfen, Gefährdungen möglichst frühzeitig zu erkennen 
und die Vorbereitung für ein Fachgespräch zur Gefährdungseinschätzung erleichtern. 

 
 
Datum:  ……………………………………. 
 
Institution: ……………………………………. 
 
Bereich: ……………………………………. 
 
Mitarbeiter/-in: …………………………………….    

 
Betroffenes Kind 
 
Name, Vorname: ……………………………………  Geb.-Datum: …………………………… 
 
Anschrift:   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Weitere Anmerkungen 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Anmerkung 
Der vorliegende Ampelbogen versteht sich als ein Instrument im Entscheidungsprozess, ob es sich im 
vorliegenden Fall um eine Kindeswohlgefährdung handelt oder nicht. Er soll der besseren Wahrneh-
mung dienen, die Entscheidung im Fachgespräch und die Dokumentation erleichtern. 
Er ersetzt nicht das professionell geführte Fachgespräch. Es sind nur Indikatoren anzukreuzen, die 
zuverlässig beurteilt werden können. Dort, wo keine Einschätzung möglich ist, wird das weiße Feld 
angekreuzt. 

 

Faktoren einer akuten Kindeswohlgefährdung 
 
Eine akute Kindeswohlgefährdung liegt bereits bei einer der folgenden Faktoren vor: 
 
 

Anzeichen einer akuten Kindeswohlgefährdung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

keine 
Angabe 

lebensnotwendige medizinische Versorgung wird/ist nicht gewährleistet    

augenscheinliche Verletzungen, die auf Misshandlung oder Missbrauch hindeuten    

das Kind möchte/kann nicht mehr nach Hause und bittet um Hilfe    

ungeeignete Aufsichtspersonen (z. B. unter alkohol- oder drogenstehende Personen)    

existenzielle Grundsicherung wird/ist zur Befriedigung der kindlichen Grundbedürf-
nisse (z. B. Essen/Trinken, Hygieneartikel, Kleidung, Energie/Wasser) nicht gewähr-
leistet 

   

 

Bereits bei einer roten Markierung besteht sofortiger Handlungsbedarf.  
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Risikofaktoren für eine mögliche Kindeswohlgefährdung 
   
Bei der Einschätzung der Anhaltspunkte wird wie folgt unterschieden: 
 

rot Der Anhaltspunkt kann (fast) immer in besonderem Maße wahrgenommen werden. Eine Gefährdung 
liegt vor. 

gelb Der Anhaltspunkt kann gelegentlich und/oder schwach ausgeprägt wahrgenommen werden. 

grün Der Anhaltspunkt kann nicht wahrgenommen werden. Der Risikofaktor trifft nicht zu. 

k. A. keine Angabe: Anhaltspunkt kann nicht eingeschätzt werden 

  

Erscheinungsbild des Kindes rot gelb grün k. A. 

schlechter Pflegezustand (z. B. nicht gewaschen, übler Körpergeruch, häufiger 
unbehandelter Schädlingsbefall) 

    

kariöse Zähne ohne Zahnpflege/medizinische Versorgung     

deutliche Entwicklungsverzögerungen (Motorik, Sprache, Wahrnehmung - Orien-
tierung an Grenzsteinen der Entwicklung, Entwicklungskalender) 

    

Entwicklungsrückschritte (Sprache, Verhalten, Fähigkeiten)     

auffällig krank ohne medizinische Versorgung     

Zeichen der Unter-, Über- oder Fehlernährung     

unangemessene Kleidung (Witterung, Größe, Sauberkeit, Unversehrtheit)     

 

Verhalten des Kindes rot gelb grün k. A. 

Kind wirkt traurig, zurückgezogen, auffallend ruhig, teilnahmslos     

Kind zeigt Antriebsarmut, mangelndes Interesse an der Umwelt     

Kind sucht auffällig nach Kontakt und Aufmerksamkeit (z. B. durch Schreien, Bei-
ßen, Distanzlosigkeit) 

    

Kind verletzt sich selbst (z. B. Kopf an die Wand schlagen, Haare ausreißen)     

Kind wirkt häufig orientierungslos, unaufmerksam, unkonzentriert     

Kind zeigt ein mangelndes Selbstwertgefühl     

Kind zeigt ausgeprägtes monotones/rhythmisches Schaukeln, Wiegen, Wippen,  
Hin- und Herwerfen 

    

Kind zeigt auffälliges Kontaktverhalten zu Gleichaltrigen     

Kind zeigt keine entwicklungsentsprechende Distanz zu Fremden     

Kind zeigt auffällige Ängstlichkeit, Schreckhaftigkeit oder Zurückhaltung im 
Kontakt mit Erwachsenen 

    

Kind zeigt auffälliges Essverhalten (Essensverweigerung, häufige Anzeichen für 
Hunger) 

    

häufiges Einnässen/Einkoten bei Kindern, die bereits „trocken“ waren     

Kind zeigt plötzliche unerklärbare Verhaltensänderung     

Kind zeigt auffälliges Spielverhalten     

unregelmäßiger Kitabesuch (häufiges Fehlen ohne Rückmeldung der Eltern, plötz-
licher unerklärbarer Kontaktabbruch) 

    

übermäßige Selbstständigkeit (z. B. allein spät unterwegs, Verantwortung für Ge-
schwister) 

    

Mitteilungen/Andeutungen über Gewalterfahrungen (Misshandlung, Missbrauch)     

auffälliger Medienkonsum (PC, Fernsehen, Spielekonsolen)     

Kind zeigt auffallend sexualisiertes Verhalten     

 

Verhalten der Sorgeberechtigten (anderer Bezugspersonen) gegenüber 
dem Kind 

rot gelb grün k. A. 

Eltern erkennbar überfordert/kaum oder kein Zugang zum Kind     

körperlich übergriffiges Verhalten (z. B. Schütteln, Schlagen, Fixieren, sexualisierte 
Handlungen) 

    

Ignoranz der kindlichen Bedürfnisse (Schlafen, Ernährung, Zuwendung, Selbst-
ständigkeit, Spielanregung) 

    

keine Wertschätzung/Ablehnung (z. B. Anschreien, unangemessene Kritik, kein 
Lob, Ignoranz) 

    

schroffer, abweisender Umgang mit dem Kind     
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Kind erhält zu wenig zeitliche/emotionale Zuwendung     

Eltern lassen kaum Kontakte zu Gleichaltrigen zu     

notwendiger bzw. zusätzlicher Förderbedarf wird nicht erkannt     

Eltern lassen altersunangemessenen Medienkonsum zu     

mangelnde medizinische Versorgung (z.B. bei Krankheit wird kein Arzt konsultiert, 
ärztliche Empfehlungen werden nicht eingehalten, fehlende U-Untersuchungen) 

    

 

Häusliches Umfeld rot gelb grün k. A. 

Verwahrlosungstendenzen (z. B. starker Vermüllung, kein Bett, keine funktions-
tüchtigen Möbel u. ä.) 

    

Gefahrenquellen werden nicht erkannt/verharmlost     

beengte Wohnsituation     

fehlende/unzureichende Absicherung der existenziellen Grundsicherung 
(z.B. Essen/Trinken, Kleidung, Energie/Wasser) 

    

Kind hat Zugang zu Filmen, Videos und Orten, die gemäß Jugendschutzgesetz für 
die Altersgruppe nicht zugelassen /nicht kindgerecht sind bzw. kann sich dem 
Erleben nicht oder schwer entziehen (z.B. Pornofilme/-zeitschriften, verbotene 
Filme, Musik, PC-Spiele, Spielhallen, verrauchte Kneipen) 

    

 
Auswertung 

 
 

weitere Risikofaktoren 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

k. A. 

Früh- und Mangelgeburt, Mehrlingsgeburt    

Kind ist behindert    

Arbeitslosigkeit / ALG II (Hartz IV)    

Schulden    

sehr junge Elternschaft (Teenager-Eltern)    

alleinerziehende/r Sorgeberechtigte/r    

kinderreiche Familien    

hochstrittige Trennung/Scheidung    

Kinder mit besonderen Bedürfnissen (Behinderung, chronische Erkrankungen, 
Hochbegabung, ADS, ADHS, psychische Erkrankungen) 

   

verwahrlostes Erscheinungsbild des Vaters und/oder der Mutter    

schwere körperliche Erkrankungen des Vaters und/oder der Mutter und/oder von 
Geschwistern 

   

häusliche Gewalt/Partnerschaftsgewalt    

psychische Auffälligkeiten/ Störungen des Vaters und/ oder der Mutter    

Sucht des Vaters und/oder der Mutter    

Gewalterfahrung des Vaters und/oder der Mutter in der eigenen Familie    

unzureichende deutsche Sprachkenntnisse der Eltern    

  Handlungsempfehlung 

rot Risiken sind deutlich erkennbar und 
die Grundbedürfnisse des Kindes in 
diesen Bereichen bedroht. Die Ein-
schätzung gibt Anlass zur Sorge. 

Eine Meldung an das Jugendamt kann erforderlich werden. Die 
Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft wird drin-
gend empfohlen. Es sollten geeignete Maßnahmen zur Ab-
wendung der Gefährdung sofort eingeleitet werden. 

gelb Es handelt sich um eine drohende 
bzw. latente Gefährdung, d.h. es ist 
weder eine akute Gefährdung, noch 
ist es keine Gefährdung. Es werden 
gelegentliche oder schwach ausge-
prägte Gefährdungsmomente wahr-
genommen. 

Es wird empfohlen einen Schutzplan mit den Beteiligten zu 
entwickeln, um die Gefährdungsmomente zu verringern. We-
sentlich ist ein Elterngespräch zur Klärung der Gefährdungssi-
tuationen und um möglicherweise auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hinzuwirken. Im Zweifelsfall kann eine insoweit er-
fahrene Fachkraft hinzugezogen werden. Innerhalb eines ver-
einbarten Zeitraums sollte die Entwicklung der Gefährdungssi-
tuationen wieder überprüft werden. 

grün In diesen Bereichen werden die 
Bedürfnisse des Kindes sicher be-
friedigt. Die Einschätzung gibt kei-
nen Anlass zur Sorge. 

Keine weitere Veranlassung. 

k. A. keine Angabe: Anhaltspunkt kann 
nicht eingeschätzt werden 

Diese Punkte finden bei der Gefährdungseinschätzung keine 
Berücksichtigung. 
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Hinweise auf Zugehörigkeit der Eltern zu extremistischen, kriminellen Gruppierungen 
oder Sekten 

   

 
Ressourceneinschätzung 

 

 

Die Einschätzung der Kooperationsfähigkeit und Ressourcen des Vaters und der Mutter sowie die Einschätzung 
der Risikofaktoren können wesentlich für die weitere Fallbearbeitung sein. Insbesondere eingeschätzte Ressour-
cen können zum Gelingen eines Elterngesprächs beitragen. 
Daneben können die Einschätzungen in die kollegiale Fallberatung im Team und in die Beratung mit der insoweit 
erfahrenen Fachkraft wichtig sein, wenn es um Fragen und Unsicherheiten in der weiteren Fallbearbeitung geht. 

 
Gesamteinschätzung 

□ kein weiterer Handlungsbedarf  

□ weiterer Handlungsbedarf 

 □ konkrete Schutzmaßnahme: ……………………………………………………………………… 

 □ Schutzplan 

 □ Teamgespräch 

 □ Elterngespräch 

 □ Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft 

 □ Meldung an das Jugendamt 

 □ ……………………………………………………………… 

 

Kooperationsfähigkeit/Ressourcen der Eltern 
 

 

Mutter 
 

Vater 

 Trifft  
nicht 
zu 

Trifft 
zu 

k. A. Trifft  
nicht 
zu 

Trifft 
zu 

k. A. 

kann mit Kritik umgehen       

kann eigene Bedürfnisse, Gefühle, Interessen und Meinungen aus-
drücken und angemessen vertreten 

      

kann den Willen und die Grenzen anderer respektieren       

kann Probleme erkennen/anerkennen       

soziales Umfeld (z.B. Großeltern, weitere Verwandte, Freunde, ande-
re Kinder) vorhanden 

      

ist in der Lage, nach Lösungsmöglichkeiten (mit anderen) zu suchen       

ist bereit an der Abwendung der Gefährdung mitzuwirken       

ist in der Lage/fähig an der Abwendung der Gefährdung mitzuwirken       

       

 

Kindbezogene Ressourcen (Resilienzfaktoren) 
Trifft  
nicht 
zu 

Trifft 
zu 

k. A. 

hohes Selbstwertgefühl und positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung    

kann eigene Bedürfnisse, Gefühle, Interessen und Meinungen ausdrücken    

angemessene Sozialkompetenz    

Besuch einer Kindertageseinrichtung, einer Spiel- und/oder Babygruppe, eines Förder-
angebots 

   

enge Geschwisterbeziehung    

unterstützendes soziales Umfeld (z. B. Großeltern, weitere Verwandte, Freunde, andere 
Kinder) vorhanden 

   

Talente und Interessen    

    


